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Zum 03.02.2014 wird ein planerischer Zielerreichungsgrad von 85% festgelegt. 
Von dieser Festlegung des Zielerreichungsgrads hängt wesentlich die Struktur der 
vorzuhaltenden Funktionen, die Anzahl der Fahrzeuge und der Standorte ab.

Funktionsbesetzung bei der Berufsfeuerwehr

•  17 Feuer- und Rettungswachen (FuRW) mit je einer Hamburger Löschgruppe  
à 10 Funktionen

•  Je FuRW wird ein Gerätewagen (GW) in Doppelfunktion mit einem Rettungswagen zur  
Spitzenlastabdeckung (RTWK) vorgehalten.

•  An drei Standorten ein zweites HLF gemäß Strategiepapier 2010

•  3 Poolwachen mit jeweils 2 zusätzlichen Funktionen (WLF)

•  Technik- und Umweltschutzwache mit 12 Funktionen

•  7 Funktionen Führungsassistenz (FL-, A-, B-, U-Dienst, Befehlswagen)

•  5 Funktionen SEG-Höhenrettung festbesetzt

•  4 Funktionen SEG-Tauchen festbesetzt

•  4 Funktionen für die Besetzung von zwei Löschbooten

•  7 Funktionen für die Außenstellen am Elbtunnel

Insgesamt werden zukünftig 360,4 Funktionen an den Wachen besetzt:
171,2 im Brandschutz, 111,4 im Rettungsdienst sowie 77,8 Sonderfunktionen

Leistungsspektrum der 87 Freiwilligen Feuerwehren

•  Mindeststärke im Brandschutz- und Technischen Hilfeleistungseinsatz: 
1/5 = 6 Kameraden, dabei mindestens 1 Trupp unter Atemschutz

•  52 Wehren sind montags bis freitags tagsüber eingebunden

•  Alle 87 Wehren sind nachts und am Wochenende eingebunden

•  Neben der Verstärkung im Brandschutz werden weiterhin besondere Schwer-
punkte wahrgenommen (u.a. Erstversorgung, Wasserversorgung, Wasserrettung,  
Fernmeldedienst, Technische Hilfeleistung, Versorgung)

•  Mit der Einführung des AGBF-Schutzziels kommt die Besetzung der drei 
GW-Rettungsdienst mit den Aufgaben Logistik, Aufbau und Unterstützung des 
Behandlungsplatzes hinzu

Einbindung von Ausbildungsbeamten

•  Die Ausbildungsbeamten der Laufbahnlehrgänge werden temporär an den Ausbildungs-
wachen Innenstadt, Stellingen, Barmbek, Billstedt und Harburg eingesetzt. Dadurch wird 
eine praxisnahe Ausbildung ermöglicht. Gleichzeitig werden Tagesdienstfunktionen und 
auch Abwesenheiten z.B. der SEG-Höhenrettung kompensiert.

•  Die Ausbildungsbeamten sind dabei grundsätzlich nicht Bestandteil der Stamm-
Mannschaft und werden als Praktikanten in der Funktionsstärke separat geführt.

Veränderungen mit der Einführung des AGBF-Schutzziels

•  Das vorhandene Personal wird strategisch besser eingesetzt

•  Um die gesetzten Ziele zu erreichen, gewinnt die zuverlässige Sicherstellung der Funk-
tionsbesetzung an den Wachen stark an Bedeutung

•  Der Einsatzleiter verfügt verlässlich über 16 Funktionen (Aufgabenbewältigung / Arbeits-
sicherheit)

•  Aus der strategischen Anpassung ergibt sich ein optimierter Schutz für die Bürgerinnen 
und Bürger sowie eine verbesserte Sicherheit für die Einsatzkräfte im Einsatz

•  Es wird zukünftig nur das wirklich benötigte Personal alarmiert und eingesetzt

•  Die Brandschutzkomponente wird nicht mehr durch Doppelfunktionen geschwächt 
(stattdessen Kombination GW / RTWK)

Startbedingungen und Weiterentwicklung
Es werden keine Anpassungen der Funktionen im Rettungsdienst vorgenommen. Die vor-
handenen Funktionen werden jedoch gleichmäßiger verteilt, um die Belastungen besser 
auszugleichen.

Die neue Funktionsbesetzung der Berufsfeuerwehr wird daran ausgerichtet, wie viel mit 
dem derzeit vorhandenen Personal geleistet werden kann. Es bleiben daher Handlungsfel-
der für die zukünftige Weiterentwicklung bestehen:

•  Ausbau der zentralen Aus- und Fortbildung auf möglichst 100%

•  Evaluation des Erreichten

•  Weitere Umsetzung des Strategiepapiers 2010 auf Basis der Evaluation

Struktur der Feuerwehr Hamburg bei Einführung des AGBF-Schutzziels



Kontakt zum Projekt AGBF:  
projekt-agbf@feuerwehr.hamburg.de
Weitere Informationen gibt es im Intranet und dem Florian-Portal.

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) hat 1998 eine Emp-
fehlung für Qualitätskriterien bei der Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten veröf-
fentlicht, die sich bundesweit etabliert und bewährt hat. Dieses Grundsatzpapier wurde 
von den AGBF-Mitgliedern in der Vollversammlung 2012 erneut bestätigt. 
Die Empfehlung der AGBF beruht auf dem Einsatzszenario “Kritischer Wohnungsbrand”.

Wohnungsbrand im Obergeschoss eines mehrgeschossigen  
Gebäudes bei verrauchten Rettungswegen.

Wie gut das planerische Einsatzszenario bewältigt werden kann, ist abhängig von den 
drei nachfolgend erläuterten Qualitätskriterien - diese definieren zusammen das AGBF-
Schutzziel.

Funktionsstärke

•  Für die Bewältigung des Einsatzszenarios “Kritischer Woh-
nungsbrand” sind insgesamt 16 Funktionen erforderlich.

•  Zur Einleitung der ersten Maßnahmen werden 10 
Funktionen in der Hilfsfrist 1 benötigt. Weitere 
6 Funktionen werden als Ergänzungseinheit 
spätestens nach weiteren 5 Minuten  
(Hilfsfrist 2) benötigt.

•  Diese Funktionen können sowohl durch die 
Berufsfeuerwehr als auch durch die Freiwil-
ligen Feuerwehren erbracht werden.

Hilfsfrist

•  Die zeitkritische Aufgabe beim Sze-
nario “Kritischer Wohnungsbrand” ist die  
Menschenrettung.

•  Um rechtzeitig mit der Menschenrettung beginnen zu können, müssen die ersten 
10 Funktionen spätestens 8 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort sein.

•  Die Ergänzungseinheit muss nach weiteren 5 Minuten an der Einsatzstelle eintreffen. 
In dem Szenario “Kritischer Wohnungsbrand” ist ihre Aufgabe die Verhinderung der 
weiteren Brandausbreitung.

Erreichungsgrad

•  Mit dem Zielerreichungsgrad wird festgelegt, in wie vielen Fällen der Alarmierungen 
sowohl die geforderte Funktionsstärke als auch die festgelegten Hilfsfristen einge-
halten werden sollen. Dabei handelt es sich um eine rechnerische Planungsgröße, 
die großen Einfluss auf die notwendige Standort- und Funktionsstruktur nimmt. Die 
AGBF empfiehlt einen Zielerreichungsgrad von 95%.

•  Der planerische Zielerreichungsgrad für den Startzeitpunkt der Einführung des AGBF-
Schutzziels bei der Feuerwehr Hamburg wurde auf 85% festgelegt. Es wird davon aus-
gegangen, dass hiervon wie bisher auch 10% allein durch die optimierte Einbindung der 
Freiwilligen Feuerwehren erreicht werden können.

Was steckt hinter dem AGBF-Schutzziel? Qualitätskriterien im AGBF-Schutzziel

Seit Oktober 2013 führt die Projektgruppe AGBF-Schutzziel Informationsveran- 
staltungen an den Wachen der Berufsfeuerwehr sowie für die Führungskräfte der Frei-
willigen Feuerwehren durch.

In den verbleibenden Monaten 
bis zur Einführung des AGBF-
Schutzziels am 03.02.2014 
gibt es noch viel zu tun: ne-
ben vielen organisatorischen 
Maßnahmen muss auch u.a. die 
technische Anpassung des Ein-
satzlenkungssystems vorbereitet 
werden. Nach der Einführung 
werden der Erreichungsgrad des 
AGBF-Schutzziels sowie das 
Umsetzungskonzept in regelmä-
ßigen Abständen evaluiert.
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